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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Merdingen

Hinweise zur Landtagswahl am 14.03.2021 
Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler, 
  
die Vorbereitung der Landtagswahl am 14.03.2021 ist in vollem 
Gange. Sie erhalten in diesen Tagen Ihre Wahlbenachrichtigung, 
sofern Sie von Amts wegen in das Wählerverzeichnis aufgenom-
men wurden. Sollten Sie bis zum 05. Februar 2021 keine Wahl-
benachrichtigung erhalten haben, jedoch nach Ihrer Auffassung 
wahlberechtigt sein, nehmen Sie bitte mit der Gemeindeverwal-
tung telefonisch oder per Mail Kontakt auf. 
  
Auf Grund der Pandemie-Situation gehen wir davon aus, dass ver-
hältnismäßig viele Wähler*innen per Briefwahl wählen möchten. 
Sobald Sie die Wahlbenachrichtigung haben, können Sie mit der 
Wahlbenachrichtigung die Briefwahlunterlagen beantragen. Oder 
Sie beantragen die Briefwahlunterlagen online über die Homepage 
der Gemeinde www.merdingen.de  
  
Die Briefwahlunterlagen werden wir Ihnen sobald wir im Besitz der 
amtlichen Stimmzettel sind, vermutlich ab dem 8. Februar 2021, an 
Ihre Wohnadresse oder einen von Ihnen vorgegebenen Zustellort 
zustellen. Hinweise zur Abhandlung der Briefwahl sind den Brief-
wahlunterlagen beigefügt. 
  
Aufteilung der Gemeinde in zwei Wahlbezirke 
Erstmals ist das Wahlgebiet der Gemeinde Merdingen in zwei Wahl-

bezirke aufgeteilt. Diese organisatorische Änderung war erforder-
lich, weil einem Wahlbezirk nicht mehr als 1000 Wähler*innen zu-
geordnet sein sollen. Mit der Aufteilung des Wahlgebiets in zwei 
Wahlbezirke ist diese Maßgabe erfüllt. Das Wahlgebiet der Gemein-
de ist in den Wahlbezirk 01 = Merdingen-Ost und den Wahlbezirk 
02 = Merdingen West aufgeteilt. Ihre persönliche Zuordnung zu 
einem der beiden Wahlbezirke können Sie der Wahlbenachrichti-
gung entnehmen. In Folge dieser Aufteilung werden wir künftig 
immer zwei Wahllokale haben. Das Wahllokal für die Wähler*innen 
des Wahlbezirks Merdingen-Ost (Wahlbezirk 01) wird im Bür-
gerhaus, Langgasse 14, im Obergeschoss,Bürgersaal, eingerich-
tet. Das Wahllokal für die Wähler*innen des Wahlbezirks Merdin-
gen-West (Wahlbezirk 02) wird im Bürgerhaus, Langgasse 14, im 
Erdgeschoss, Bürgerbüro, eingerichtet. 
  
Wir werden weitere Hinweise zur Landtagswahl veröffentlichen. 
Wir bitten Sie deshalb die Bekanntmachungen im Gemeindeblatt 
oder auf unserer Homepage aufmerksam zu verfolgen. 
  
Ihr 

Martin Rupp 
Bürgermeister 

AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Aus dem Gemeinderat vom 
15.12.2020 
Bürgermeister Rupp begrüßt den Gemein-
derat und die teilnehmenden Einwohnerin-
nen und Einwohner in der Turn- und Festhal-
le zur öffentlichen Gemeinderatssitzung. Er 
bittet um Einhaltung der Sitzabstände und 
Verhaltens- und Hygieneregeln. Die Daten 
der teilnehmenden Zuhörer*innen werden 
gemäß § 6 CoronaVO erhoben. 
Die 12. öffentliche Gemeinderatssitzung im 
Jahr 2020 am 01. Dezember dauerte von 
19:00 bis 20:57 Uhr. Es waren 6 Zuhörerin-
nen und Zuhörer anwesend. In der Frage-
viertelstunde möchte eine Zuhörerin wis-

sen, welche Gründe für die Unterbrechung 
der Wasserversorgung im Bereich der Straße 
„Am Brückle“ ursächlich waren. Bürgermeis-
ter Rupp und Rechnungsamtsleiter Süßle 
geben Auskunft. Es gab einen Wasserrohr-
bruch und deswegen mussten Strecken-
schieber geschlossen werden. Die Ankün-
digung der Versorgungsunterbrechung war 
wegen der aktuellen Rohrbruchsituation 
nicht möglich. So eine Situation könne sich 
leider auch wieder ereignen. Dafür wird um 
Verständnis gebeten. 
Das Sitzungsprotokoll der Sitzung vom 
01.12.2020 wird anerkannt und unter-
zeichnet und Bürgermeister Rupp gibt die 
Beschlussfassungen aus nichtöffentlicher 
Sitzung vom 01.12.2020 bekannt. Es wur-
de die Vergabe und der Verkauf von zwei 
Gewerbegrundstücken sowie die Festle-
gung des Verkaufspreises auf 90,00 €/m² 
beschlossen. In Personalangelegenheiten 
wurden die Ausweisung einer Stelle in der 
Gemeindeverwaltung mit mindestens 50 
% Beschäftigungsumfang und deren Aus-

schreibung, Höhergruppierungen und eine 
Beförderung sowie die Ausweisung und 
Ausschreibung einer Ausbildungsstelle für 
eine Verwaltungsfachkraft beschlossen. Au-
ßerdem wurde die Ausweisung einer Stelle 
für den gehobenen Verwaltungsdienst ab 
dem 01.01.2023 und deren Ausschreibung 
im Sommer 2022 beschlossen. 
  
TOP 4  Entwicklung der Schülerzahlen der 
Erich-Kiehn-Schule – Mitnutzung 2. Klas-
senraum; Anpassung des Mietvertrags 
  
Sachverhalt  
Anknüpfend an die Beratung und Beschluss-
fassung der Gemeinderatssitzung vom 
23.07.2019 ist die Entwicklung zu evaluie-
ren und über die unbefristete Einrichtung 
einer 2. Schulkasse der Erich-Kiehn-Schule 
(EKS) in den Räumen der Hermann-Brom-
mer-Schule zu entscheiden. In der Sitzung 
am 23.07.2019 wurde einem Probelauf im 
Schuljahr 2019/2020 zugestimmt. 
Über die Entwicklung der Schülerzahlen 
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 NOTRUF
Polizeiruf  110
Polizeirevier Breisach 07667 9117-0

Feuerwehr  112
Gerätehaus  951264

DRK-Rettungsdienst /
Notfallrettung  112

Krankentransport  0761 19222

Giftnotrufzentrale Freiburg 0761 
19240

In Störungsfällen 
badenova Störungshilfe
Störungshilfe  0800 2767767

 APOTHEKENNOTDIENST
30.01. 
Münster-Apotheke 
Kupfertorstraße 16, 79206 Breisach 
Tel. 07664 – 7299 
 
31.01. 
Bären-Apotheke 
Hauptstraße 39, 79232 March 
Tel. 07665 – 2252 
Ansonsten können Sie den Notdienst über den 
Aushang an der Apotheke erfahren

 NOTRUFNUMMERN DER      
 FACHÄRZTLICHEN
 BEREITSCHAFTSDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117
Allgemeiner Notfalldienst:
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Kinderärztlicher Notfalldienst:
St. Josefskrankenhaus
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg
Augenärztlicher Notfalldienst:
Universitätsaugenklinik Freiburg
Killianstraße 5, 79106 Freiburg

Zahnärztlicher 
Notfalldienst: 0180 3 222 555-41

Tierärztlicher 
Notfalldienst 07667 9430810

Defi brillator-Standorte
Eingangsbereich Bürgerhaus, 
Langgasse 14
Eingangsbereich Halle/Schule,
Jan-Ullrich-Straße 2
Schreinerei Bärmann
Schloßmatten 7

 GEMEINDE MERDINGEN
E-Mail: Gemeinde@Merdingen.de
Internet:  www.merdingen.de
Öff nungszeiten:
Montag - Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  14.00 - 18.00 Uhr

Termine außerhalb der Öff nungszeiten nach 
Vereinbarung.

Zentrale 9094-0
Bürgermeister
Martin Rupp  9094-20
Hauptamt
Dietmar Siebler  9094-10
Bürgerbüro
Doris Menner  9094-11
Rechnungsamt
Gordian Süßle  9094-12
Gemeindekasse
Iris Frick  9094-13
Standesamt
Annika Bärmann               9094-17
Bauamt
Otmar Wiedensohler  9094-15
Flüchtlingsintegration
Ramona Sütterle, Roman Bukowski 9958410
Sprechzeiten: 
Freitag 10.00 – 11.00 Uhr
Telefax  9094-29

Wasserversorgung Merdingen
Bereitschaftsnummer 0151 72703912

Öff nungszeiten der Bücherei: 
Mo  8:30 bis 10:30 Uhr, 
 17:00 bis 18:00 Uhr; 
Di  17:00 bis 19:00 Uhr 
(nicht in Schulferien), Tel:   0151 72703923

 WICHTIGE RUFNUMMERN
RAZ Breisgau  07634 6949385
Recyclinghof und Grünschnitt-Sammelstelle 
Ihringen:  Di., 16 - 19 Uhr;  Sa., 9 - 13 Uhr

Katharina Mathis Stift 9964080

„Seniorenbetreuung Regenbogen“
Gertrud Reichert:  07668-250 
und Ursula Petermann:  07668-1021

Amtsgericht Emmendingen 
-Grundbuchamt- 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen 
Tel.: +49 7641/96587-600 (Zentrale)
Fax: +49 7641/96587-880,  E-Mail:
poststelle@agemmendingen.justiz.bwl.de 

Hermann-Brommer-Schule
Rektorat  07668 95297-25
Fax  07668 95297-29
Verlässliche Grundschule 07668 95297-27

Katholischer Kindergarten Merdingen 
Altbau  07668-5783 
Neubau  07668-94727 
Fax  07668-908081

Bei den Mättlezwergen e.V.
Tel.:  07668-8649922
mail: info@maettlezwerge.de

Kaminfegermeister
Uwe Klingenberg  07665 930297
Forstverwaltung
Laura Hempelmann  0162 2550711
für Gemarkung Merdingen
Florian Frisch 07664 5051683
für Gemarkung Gündlingen

Forstbezirksverwaltung Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald 0761 21875131
Fax  0761 21875169
Rechtsanwalt - Notdienst  0761 72773
Jede Nacht von 18.00 - 8.00 Uhr, samstags 
rund um die Uhr, Beratung und Vertretung 
in unaufschiebbaren Straf- und Zivilsachen

Nachbarschaftshilfe Corona / 
Einkauf-Service:
Tel: 9094-0 / Gemeinde Merdingen
Tel: 854 / DRK Waltraud Maier

 SOZIALDIENSTE
Kirchliche Sozialstation 
Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.:
Pfl ege zu Hause, Hauswirtschaft
Essen auf Rädern in Breisach, Ihringen, Mer-
dingen und Vogtsburg, Freiburger Straße 6, 
Tel.  07667 90588-0
Fax -30
Pfl egedienstleitung: P. Gebert / R. Holzer
Dorfhelferin über 
Bürgermeisteramt Ihringen
Fr. Gündel/Fr. Ortolf  7108-14

Landwirtschaftlicher Betriebshelfer-
dienst Südbaden (St. Ulrich)
Tel.  07602 910126
Fax  07602 910190
Frau Löffl  er, Einsatzleitung
Hospizgruppe - Begleitung 
Schwerkranker und Sterbender, kostenlos, 
durch geschulte, ehrenamtliche Mitarbeiter
Kontakttelefon:(M. Neunsinger  07668 9143
Vertretung:    07667 1864
Krebsinformationsdienst:  0800 4203040
kostenfrei, täglich von 8 - 20 Uhr
krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de
Kreuzbund-Selbsthilfegruppe 
für Suchtkranke + Angehörige Breisach
Kolpingstr. 14  07663 3946

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen
Christiane Gehring, 
Renate Brender  07667 904899
Täglich erreichbar. 
Hausbesuche nach Vereinbarung.
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wird der Schulleiter der EKS, Herr Koepchen 
in der Sitzung berichten. Die gemeinsame 
Nutzung eines Schulraumes, in der die Kern-
zeitbetreuung untergebracht ist, hat sich als 
praktikabel erwiesen. Besser wäre aus Sicht 
der EKS die Überlassung eines Schulraumes 
zur alleinigen Verwendung durch die EKS. 
Dies ist auf Grund der stetig steigenden Teil-
nehmerzahl in der Kernzeitbetreuung (im 
laufenden Schuljahr ca. 70 Kinder) und der 
Größenordnung von ca. 120 Schülerinnen 
und Schüler der Hermann-Brommer-Schu-
le (HBS), wovon 24 Kinder inklusiv beschult 
werden, nicht möglich. 
  
Der gemeinsam von EKS und Kernzeitbe-
treuung genutzte Schulraum im UG des 
Pavillon wird Schultäglich bis 8.00 Uhr und 
ab 12.00 Uhr für die Kernzeitbetreuung und 
im dazwischen liegenden Zeitraum von der 
EKS belegt. Diese zeitliche Klassenraumtei-
lung ist für die Schulleitungen der EKS und 
der HBS vertretbar. Bei möglichen baulichen 
Veränderungen im Schulgebäude, z.B. im 
Zusammenhang mit der Unterbringung 
der Kernzeitbetreuung, sollte die Unterbrin-
gung der 2. Schulklasse der EKS erneut eva-
luiert werden. 
Die EKS ist sich der Beteiligung an den 
Schulraumkosten bewusst. Der Mietver-
trag vom 03.12.2014 zur Überlassung eines 
Schulraums in der HBS an die EKS kann er-
gänzt werden. Als monatliche Mietzinszah-
lung werden 150 € vorgeschlagen. 
  
Beratung 
Bürgermeister Rupp begrüßt die Schul-
leiterin der Hermann-Brommer-Schule 
(HBS), Frau Mangold, und den Leiter der Er-
ich-Kiehn-Schule (EKS), Herr Koepchen, zu 
diesem Tagesordnungspunkt und stellt den 
Sachverhalt vor. Herr Koepchen informiert 
über die Entwicklung der Schülerzahlen 
der EKS. Im Schuljahr 2019/2020 habe sich 
diese auf 13 Schüler erhöht. Der Bedarf an 
Schülerplätzen ist in der Region teils deut-
lich zunehmend. Man habe sich am Stand-
ort Merdingen auf Grund der Raumsituation 
entschieden, vorerst keine weiteren Schüler 
aufzunehmen. Die 13 Schüler werden auf 
zwei Klassen aufgeteilt. Nach der Schulzeit 
gehen diese Kinder in die Nachmittagsbe-
treuung der SGA (Sozialräumliche Gruppen-
arbeit). Weil auch hier eine Obergrenze von 
10 Kinder je Gruppe bestehe, habe man eine 
zweite SGA-Gruppe in Oberrimsingen ein-
gerichtet. Man könne sich noch vorstellen, 
Räumlichkeiten für eine zweite SGA-Gruppe 
in Merdingen anzumieten. Die Gemeinde-
verwaltung könne hierzu gerne unterstüt-
zend tätig werden. 
  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
die Überlassung eines Schulraums an 
die EKS zur täglichen Mitnutzung in der 
Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr. Die Verwaltung 
wird beauftragt, den Mietvertrag vom 
03.12.2014 zu ergänzen. Für die Mitnut-
zung des Schulraums wird eine Miete in 
Höhe von 150,00 € monatlich rückwir-
kend ab September 2020 erhoben.  

TOP 5  Bewirtschaftung des Gemeinde-
walds – Beratung und Beschlussfassung 
des Bewirtschaftungsplans 2021 
  
Sachverhalt 
Die Planungen für das Jahr 2021 beinhalten: 
Geplanter Holzeinschlag = 1.265 Festmeter 
Geplante Einnahmen = 54.150 € 
Geplante Ausgaben = 54.400 € 
Saldo = - 250 € 
  
Beratung 
Bürgermeister Rupp begrüßt die Re-
vierförsterin, Frau Hempelmann, zu diesem 
Punkt. Frau Hempelmann stellt den Bewirt-
schaftungsplan vor, der mit einem Minusbe-
trag von 250 € abschließt. Sie berichtet von 
der aktuellen Situation im Gemeindewald. 
Das Eschensterben schreitet weiter voran 
und bereitet weiter Sorge. Etwa 1 bis 2 Jah-
reshiebsätze seien bereits abgestorben und 
umgefallen. Das extrem trockene Jahr 2020 
werde zu weiterem Baumsterben führen. 
Selbst im Kaiserstuhl seien die Trockenschä-
den immer deutlicher erkennbar. Der Jah-
reshiebsatz habe sie deshalb im Jahr 2021 
etwas höher angesetzt, damit insbesondere 
noch gut stehende Eschen geerntet werden 
können. Von Bedeutung sei dabei auch, 
dass die Preise für Holz noch stabil sind. Auf 
Nachfrage von Gemeinderat Dr. Prucker be-
stätigt Frau Hempelmann, dass deutlich we-
niger Selbstwerberlose vergeben wurden, 
weil die Gefahr von umfallenden Eschen auf 
den Flächen zu groß sei. Es habe auch schon 
Unfälle gegeben. 
  
Der Gemeinderat beschließt für den Ge-
meindewald den Betriebsplan 2021 ein-
stimmig. 
  

TOP 6  Bebauungsplan mit örtlichen 
Bauvorschriften „Solarenergie-Testfeld“ 
a)   Behandlung der im Rahmen der Offen-

lage und im Sinne einer Gesamtabwä-
gung zur frühzeitigen Beteiligung ein-
gegangenen Stellungnahmen

b)  Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
des Bebauungsplans mit örtlichen 
Bauvorschriften „Solarenergie-Test-
feld“ 

Sachverhalt 
Der Gemeinderat hat das Projekt „Solare-
nergie-Testfeld“ befürwortet und die Ver-
waltung beauftragt, die für die Umsetzung 
erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Am 
19.11.2019 hat der Gemeinderat in seiner 
Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplans 
mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen. 
Am 18.02.2020 hat der Gemeinderat in sei-
ner Sitzung den Vorentwurf gebilligt und 
die Durchführung der frühzeitigen Beteili-
gung beschlossen. 
  
In der Sitzung vom 01.09.2020 hat der Ge-
meinderat die im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung eingegangenen Stellungnah-
men behandelt, die Bebauungsplanentwurf 
gebilligt und die Durchführung der Offenla-
ge gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Behörden-
beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB beschlos-
sen. Die Offenlage wurde in der Zeit vom 

21.09.2020 bis 26.10.2020 durchgeführt. 
  
Da die für das Bebauungsplangebiet vor-
gesehenen Flächen im aktuellen Flächen-
nutzungsplan (FNP) der vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Breisach-Ihrin-
gen-Merdingen (VVG) als Flächen für die 
Landwirtschaft dargestellt sind, wird die Än-
derung des FNP im sogenannten „Parallel-
verfahren“ durchgeführt. Für dieses Ände-
rungsverfahren läuft derzeit die Offenlage 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB. Der Feststellungsbe-
schluss ist für Anfang des kommenden Jah-
res vorgesehen. 
  
Beratung 
Bürgermeister Rupp begrüßt zu diesem und 
dem nachfolgenden Tagesordnungspunkt 
den Fachplaner, Herr Reinders, vom Büro 
fsp-Stadtplanung. Herr Reinders stellt die 
eingegangenen Anregungen und Beden-
ken ausführlich vor. Anhand mehrerer Pläne 
zeigt Herr Reinders die Bebauungsplanent-
wicklung und den zum Satzungsbeschluss 
vorliegenden ausgearbeiteten Bebauungs-
plan. Sehr detailliert geht er auf die Themen 
Blendwirkung durch Photovoltaikanlagen 
und Planung der B 31 West ein. Eine stö-
rende Blendwirkung auf bebaute Bereich in 
der Umgebung könne ausgeschlossen wer-
den und das Regierungspräsidium Freiburg 
habe ausdrücklich bestätigt, dass dieses 
Bebauungsplanverfahren keine Auswirkung 
auf die Variantenwahl der B 31 West habe 
und kleinere Verschiebungen der Planvari-
anten generell möglich seien. 
  
Auf Nachfrage von Bürgermeister Rupp ver-
zichtet der Gemeinderat auf eine getrennte 
Abstimmung der Unterpunkte a) und b). 
  
Beschlussfassung einstimmig 
zu a) 
Nach Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange untereinander und ge-
geneinander werden die Anregungen der 
Träger öffentlicher Belange im Rahmen 
der Offenlage entsprechend der Zusam-
menstellung des Planungsbüros FSP 
Stadtplanung (Stand 15.12.2020) sowie 
der frühzeitigen Beteiligung im Sinne ei-
ner Gesamtabwägung vom Gemeinderat 
der Gemeinde Merdingen berücksichtigt.  
  
zu b) 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mer-
dingen beschließt den Bebauungsplan 
mit den örtlichen Bauvorschriften „So-
larenergie-Testfeld“ in der Fassung vom 
15.12.2020 gem. § 10 BauGB als Satzung. 
  
  
TOP 7  Bebauungsplan mit örtlichen Bau-
vorschriften „Kleinsteinen“
a)  Behandlung der im Rahmen der Offen-

lage eingegangenen Stellungnahmen
b)  Beratung und Beschlussfassung über 

den Entwurf des Bebauungsplans mit 
örtlichen Bauvorschriften „Kleinstei-
nen“ und Billigung des geänderten Be-
bauungsplanentwurfs

c)  Beschluss zur erneuten Durchführung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 
4a Abs. 3 BauGB 
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Sachverhalt 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 
18.12.2018 die Aufstellung des Bebauungs-
plans Gewerbegebiet „Kleinsteinen“ und 
in der Sitzung vom 19.11.2019 die Durch-
führung der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und die 
Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. Die o.g. Beteiligungen wurden 
in der Zeit vom 13.01.2020 bis 14.02.2020 
durchgeführt. 
  
In der Sitzung vom 22.09.2020 hat der Ge-
meinderat die im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung eingegangenen Stellungnah-
men behandelt, die Bebauungsplanentwurf 
gebilligt und die Durchführung der Offenla-
ge gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Behörden-
beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB beschlos-
sen. Die Offenlage wurde in der Zeit vom 
12.10.2020 bis 16.11.2020 durchgeführt. 
Nach der 1. Offenlage wurde der Planentwurf 
geändert. Die z.T. die Grundzüge der Pla-
nung betreffenden Änderungen beziehen 
sich sowohl auf die Erschließungsplanung 
und die bauplanungsrechtliche Sicherung 
von bestehenden Versorgungsanlagen, als 
auch auf den externen Ausgleich. Konkret 
wurde der Gehweg am östlichen Rand des 
westlichen Gewerbegebiets entfernt, da es 
sich hier nur um einen Stichweg mit gerin-
ger Tiefe mit direktem Anschluss an einen 
landwirtschaftlichen Weg handelt. Des Wei-
teren wurden im südwestlichen Bereich des 
östlichen Gewerbegebiets, neben der Tra-
fostation, nun auch ein Löschwasserbrun-
nen und eine Abwasserhebeanlage durch 
die zeichnerischen Festsetzungen von Ver-
sorgungsflächen gesichert. Auch wurde hier 
der Verlauf des Gehwegs zum Sportplatz im 
Bereich der Trafostation geändert. Der vor-
handene Gehweg im Süden des östlichen 
Gewerbegebiets liegt außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans und der 
Gehweg im Bereich des Brückenbauwerks 
wurde entsprechend der Erschließungspla-
nung erweitert. Darüber hinaus wurde eine 
externe Ausgleichsfläche auf Wunsch des 
betroffenen Landwirts um ca. 100 m nach 
Norden verschoben. 
Da für das geplante Gewerbegebiet 
vorgesehene Teilbereiche im aktuel-
len Flächennutzungsplan (FNP) der ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft Brei-
sach-Ihringen-Merdingen (VVG) als Fläche 
für die Landwirtschaft und als Grünfläche 
dargestellt sind, wird die Änderung des FNP 
im sogenannten „Parallelverfahren“ durch-
geführt. Für dieses Änderungsverfahren 
läuft derzeit die Offenlage gem. § 3 Abs. 2 
BauGB. Der Feststellungsbeschluss ist für 
Anfang des kommenden Jahres vorgesehen. 
  
Beratung 
Herr Reinders stellt den Sachverhalt ausführ-
lich vor. Er zeigt anhand von Plänen die Lage 
und Entwicklung des Baugebietes aus dem 
Flächennutzungsplan und betont, dass es 
keine Konflikte mit der Entwicklung des Bau-
gebiets in Bezug auf den Regionalplan und 
den Flächennutzungsplan gab. Bei der Aus-
arbeitung der Ergebnisse aus der Offenlage 
habe man noch einige Punkte aufgegriffen, 
die in den Bebauungsplanentwurf einge-

arbeitet werden sollten. Weil diese Punkte 
die Grundzüge der Planung berühren, sollte 
eine 2. Offenlage durchgeführt werden. Die 
Änderungen betreffen den Wegfall eines 
Gehwegs entlang der Stichstraße im west-
lichen Teil des Plangebietes, die Anpassung 
der Straßen- und Gehwegplanung im Be-
reich der Neugrabenüberquerung bis zum 
Sportzentrum und die Aufnahme von vor-
handener Infrastrukturobjekten zu deren 
planungsrechtlicher Sicherung. Herr Rein-
ders stellt Anregungen und Bedenken aus 
der 1. Offenlage ausführlich vor. Dazu gehö-
ren Stellungnahmen aus dem Landratsamt 
von den Fachbereichen Baurecht, Natur-
schutz und Landwirtschaft sowie Stellung-
nahmen vom Regierungspräsidium, der IHK 
und des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
und dem Landesamt für Denkmalpflege. In 
der anschließenden Beratung werden Fra-
gen zu den aktuellen Änderungen gestellt. 
Aus der Beratung ergibt sich, dass keine wei-
teren Planänderungen vorzunehmen sind. 
In Bezug auf vorzunehmende oder bereits 
in Umsetzung befindliche Ausgleichsmaß-
nahmen bestätigt Bürgermeister Rupp die 
noch vorzunehmende Beseitigung des Erd-
walls im Bereich des geplanten Parkplatzes 
auf dem Gelände des Sportzentrums. Die 
Umsiedlung der Eidechsen sei abgeschlos-
sen. Der Schutzzaun sei dort eingerichtet, 
damit die Eidechsen nicht auf den Erdwall 
zurückkehren. Eine getrennte Abstimmung 
der Unterpunkte a) bis c) wird nicht verlangt. 
  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
zu a) 
Nach Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange untereinander und ge-
geneinander werden die Anregungen der 
Träger öffentlicher Belange im Rahmen 
der Offenlage entsprechend der Zusam-
menstellung des Planungsbüros FSP 
Stadtplanung (Stand 15.12.2020) vom 
Gemeinderat der Gemeinde Merdingen 
berücksichtigt.  
  
zu b) 
Aufgrund inhaltlicher Änderungen billigt 
der Gemeinderat der Gemeinde Merdin-
gen den geänderten Entwurf des Bebau-
ungsplans mit örtlichen Bauvorschriften 
„Kleinsteinen“. 
  
zu c) 
Der Gemeinderat der Gemeinde Merdin-
gen beschließt die erneute Durchführung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 
4(a) Abs. 3 BauGB. 
  
  
TOP 8  Beratung und Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan 2021 
  
Sachverhalt 
Dem Gemeinderat lagen die Unterlagen der 
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 
vor, die an dieser Stelle auf Grund des um-
fangreichen Volumens nicht abgedruckt 
werden können. Geplant ist die Anhebung 
der Hebesätze für Grundsteuer A um 10 
Punkte auf 320 v.H. und für Grundsteuer B 
um 10 Punkte auf 330 v.H.. Die Überarbei-

tung des Haushaltsplanes nach der Vorbe-
ratung in der vorangegangenen Gemein-
deratssitzung führt zu einem geringfügig 
besseren Ergebnis. 

Beratung 
Rechnungsamtsleiter Süßle stellt den Sach-
verhalt vor und geht auf die wesentlichen 
Punkte der Vorberatung sowie die aktu-
alisierten Planansätze ein. Wie in der Vor-
beratung aufgezeigt, sollen die Hebesätze 
der Grundsteuer A auf 320 v.H. und der 
Grundsteuer B auf 330 v.H. festgelegt wer-
den. Diese geplanten Erhöhungen führen 
zu Mehreinnahmen in Höhe von 20.000 € 
bei den Grundsteuern. Die Kreditaufnahme 
in Höhe von 300.000 € soll im Haushalts-
plan bleiben. Die tatsächliche Aufnahme 
des Kredites sei vom Verlauf des Jahres ab-
hängig und müsste bei Bedarf nochmals im 
Gemeinderat explizit beschlossen werden. 
Die finanzielle Ausstattung der Gemeinde 
ist angespannt und man sollte sich auf die 
Erfüllung von Kernaufgaben beschränken, 
damit das Defizit nicht zunimmt. Man sollte 
sehr auf die Möglichkeiten der Ausgaben-
reduzierung und Stärkung der Einnahmen 
achten. Auf Nachfrage von Gemeinderätin 
Reisenberger erklärt Herr Süßle, dass die Fi-
nanzierung des Kleingeräteträgers für den 
Bauhof im Haushaltsjahr 2020 durch Be-
schluss einer außerplanmäßigen Ausgabe 
abgewickelt wird. Auf Nachfrage von Ge-
meinderat U. Landmann wird bestätigt, dass 
sich im Gewerbegebiet „Kleinsteinen“ noch 
Grundstücksreserven im Wert von über ei-
ner halben Million € befinden, die nicht im 
Haushaltsplan 2021 veranschlagt sind. Die 
noch nicht abgeschlossene Bewertung der 
Vermögensgegenstände für die Eröffnungs-
bilanz im Rahmen des NKHR soll im neuen 
Jahr fortgesetzt und möglichst abgeschlos-
sen werden. 
  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
den vorliegenden Haushaltsplan mit 
veranschlagtem Gesamtergebnis im Er-
gebnishaushalt in Höhe von – 690.900 € 
und veranschlagtem Saldo des Finanz-
haushalts in Höhe von – 629.200 € sowie 
die Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2021 mit Anhebung der Hebesätze 
Grundsteuer A auf 320 v.H. und Grund-
steuer B auf 330 v.H.  
  
  
TOP 9  Schülerferienbetreuung im Schul-
jahr 2020/2021 – Anpassung der Benut-
zungsordnung  
  
Sachverhalt 
Die Schülerferienbetreuung wurde 2020 in 
den ersten dreieinhalb Wochen der Som-
merferien angeboten. In den Sommerferien 
nahmen 3, 8, 9 und 11 Kinder je Woche teil. 
Die Schülerferienbetreuung in den Osterfe-
rien fiel Corona bedingt aus 
  
Die Einnahmen aus den Betreuungsentgel-
ten betrugen insgesamt 1.460,00 €. Ausga-
ben für Personal, Materialbedarf und Reini-
gung entstand in vergleichbarer Größe. Es 
gibt keinen Anlass, die Betreuungskosten 
der Schülerferienbetreuung zu ändern. 
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Auf eine Sitzung mit Schul- und Elternver-
tretung zur Vorbereitung der neuen Be-
nutzungsordnung wurde Corona bedingt 
verzichtet. In Abstimmung mit der Schullei-
terin, Frau Mangold, wurde die Benutzungs-
ordnung für das laufenden Schuljahr fortge-
schrieben. 
Die personelle Betreuung wird mit den 
Kernzeitbeschäftigten gewährleistet. In der 
Benutzungsordnung wurde ein Vorbehalt 
zur Einstellung des Betreuungsangebots 
bezüglich der Corona Pandemie aufgenom-
men. 
  
Beratung 
Bürgermeister Rupp stellt den Sachverhalt 
vor. Es gibt keinen Beratungsbedarf. 
  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
die Benutzungsordnung für die Schüler-
ferienbetreuung im Schuljahr 2020/2021. 
  
  
TOP 10 Corona- Pandemie – mündlicher 
Bericht 
Bürgermeister Rupp stellt die aktuellen Ge-
meindezahlen vor und berichtet über die 
von der Ortspolizeibehörde anberaumte 
Schließung des Kindergarten St.Elisabeth. 
Der 7-Tage Inzidenzwert für Merdingen be-
trug ca. 800 und war kreisweit am höchsten. 
Der Entschluss zur Schließung des Kinder-
gartens wurde nach Absprache mit der Be-
triebsleitung am Freitag, den 04.12.2020 am 
Abend getroffen. Im Kindergarten und im 
Umfeld gab es Infektionsfälle und es wurde 
bekannt, dass weitere Personen Symptome 
zeigen. Deshalb gab es aus Gründen des Ge-
sundheitsschutzes keine andere Möglichkeit 
als die Schließung anzuordnen. Die aktuelle 
Situation im Ort, im Kreis und landesweit 
zeigen weiterhin stark ansteigende Infekti-
onszahlen. Auf Nachfrage von Gemeinderat 
Escher bestätigt Herr Rupp, dass im Ort 11 
aktive Infektionen bekannt seien. Gemein-
derätin W. Landmann geht kurz auf die In-
formationsabläufe bei der Schließung des 
Kindergartens ein und bittet darum, künftig 
erst die Betroffenen zu informieren. Bürger-
meister Rupp erklärt, dass dies vorgesehen 
war. Jedoch gab es auf dem Server des Kin-
dergartenbetreibers Probleme und deshalb 
sei der Elternbrief erst am Samstagabend, 
05.12., bei den Eltern eingetroffen. Er habe 
am späten Nachmittag, in der Annahme, 
dass der Elternbrief bereits zugestellt wurde, 
auf der Homepage der Gemeinde und über 
die sozialen Medien von der Schließung be-
richtet. Das habe zu Irritationen geführt, die 
so nicht beabsichtigt waren. Gemeinderätin 
Reisenberger berichtet von konstruktiven 
Gesprächen, die zwischen Verwaltung, Kin-
dergartenbetriebsleitung, Elternbeirat und 
ihr als Vertreterin des Gemeinderats geführt 
wurden. Wichtig sei die Hygienekonzeption 
zeitnah zu evaluieren und offene Fragen be-
züglich Verdienstausfallentschädigung zu 
klären. Das wird von der Verwaltung zuge-
sagt. 
  
  
TOP 11 Bauanträge 
Bauantrag Teilabbruch und Nutzungsände-
rung einer bestehenden Scheune/Garage 

zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses 
auf dem Grundstück Kirchgasse 7, Flst.-Nr. 
132, in Merdingen. 
  
Sachverhalt  
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich 
der Ortsbausatzung, der Satzung nach § 
19 DenkSchG, der Erhaltungssatzung und 
des Bebauungsplans „Historischer Ortskern 
Merdingen“ und der hierzu erlassenen Ver-
änderungssperre. Der Gemeinderat hat 
dem Bauvorhaben in seiner Sitzung vom 
23.05.2017 zugestimmt. Das Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald hat mit Schrei-
ben vom 30.11.2017 die Baugenehmigung 
erteilt. Seitens der Bauherrschaft wird die 
Verlängerung der Baugenehmigung um 
weitere drei Jahre beantragt.  
  
Bürgermeister Rupp stellt den Sachverhalt 
vor und zeigt die zugehörigen Plansätze. Es 
gibt keinen Beratungsbedarf. 
  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
die Zustimmung zur Verlängerung der 
Baugenehmigung. 
  
  
TOP 12  Informationen der Verwaltung 
Bürgermeister Rupp berichtet über:
•	 Personaländerungen im Kernzeitbetreu-

ungsteam. Frau Bucher steht nicht mehr 
zur Verfügung. Herr Niemeier ist dafür ab 
sofort stundenweise in der Kernzeitbe-
treuung tätig.

•	 Für den Bauhof wurde ein Kleingeräteträ-
ger des Fabrikat Kersten angeschafft.

•	 Die Vorbereitung der weiteren Beratung 
zur Brücke über den Vorflutkanal im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Kleinsteinen“. Die Verwaltung holt ein 
Angebot zur Erstellung eines Schaden-
gutachtens ein.

•	 die Beteiligung der Gemeinde im Rahmen 
der Offenlage an der Einbeziehungssat-
zung der Stadt Breisach für den Bereich 
Breisach-Hochstetten „Hochstetter Stra-
ße“. Belange der Gemeinde sind nicht 
betroffen. Es wird keine Stellungnahme 
abgegeben.

 
  
TOP 13 Fragen und Anregungen 
Gemeinderat Dr. Prucker erkundigt sich zum 
Betrieb eines Notstromaggregats bei dem 
neuen Sendemasten. Rechnungsamtsleiter 
Süßle berichtet über die schon länger er-
teilte Bewilligung der Gemeinde als Grund-
stückseigentümer zur Herstellung eines 
Stromanschlusses. Es sei nicht davon aus-
zugehen, dass das Notstromaggregat zum 
Dauerbetrieb aufgestellt wurde. 
  
Gemeinderätin W. Landmann greift den Vor-
gang Wasserrohrbruch in der Straße „Am 
Brückle“ auf und möchte wissen, ob und wie 
die defekten Wasserschieber ausgetauscht 
werden. Rechnungsamtsleiter Süßle vertritt 
dazu die Auffassung, die kostenträchtigen 
Ausgaben für Schieberwechselt zunächst 
genau zu prüfen und dann über den Aus-
tausch zu entscheiden. Man plane im kom-
menden Jahr den Austausch von Wasser-
schieber. 

  
Die Gemeinderäte Escher und Reisenberger 
sprechen das Ausschmücken des Dorfes mit 
Weihnachtsschmuck oder –Beleuchtung an. 
Bürgermeister Rupp sieht in diesem Zusam-
menhang die Kosten der Anschaffung, be-
sonders aber die jährlichen Unterhaltungs-
kosten für das Anbringen und Abnehmen 
sowie Verwahren von Weihnachtsbeleuch-
tung. Bei kostengünstigen Alternativen, die 
eventuell mit ehrenamtlichem Engagement 
umgesetzt werden könnten, sei die Gemein-
de offen für die Verschönerung des Ortsbil-
des in der Weihnachtszeit. Gemeinderätin 
Nothstein regt die Umsetzung von Verschö-
nerungsmaßnahmen durch Eigeninitiative 
an, wie z.B. die Präsentation von Advents-
fenster. 
  
Bürgermeister Rupp bedankt sich abschlie-
ßend für die gute Zusammenarbeit im Ge-
meinderat und mit der Bevölkerung in die-
sem außergewöhnlichen Jahr und wünscht 
allen eine schöne Weihnachtszeit und einen 
guten Start in das neue Jahr. 
  
Der Protokollführer 
 
 

Bekanntmachung der Benut-
zungsordnung Schülerferien-
betreuung 2020/2021 
Betreuungsumfang und Betreuungsbe-
dingungen 
Zeitlicher Umfang des Betreuungsange-
botes und Zielgruppe 
Die Schülerferienbetreuung im Schuljahr 
2020/2021 wird für folgende Ferienblö-
cke angeboten:
•	 01.04. bis 09.04.2021 – 1 Woche in den Os-

terferien (einschließlich Gründonnerstag, 
01.04.2021)

•	 23.08. bis 10.09.2021 - 3 Wochen in den 
Sommerferien

 
Betreuungszeiten 
Betreuungszeiten sind an Werktagen von 
Montag – Freitag von 7.30 – 13.30 Uhr (6 
Stunden). Angeboten wird die Kinderferi-
enbetreuung für Schülerinnen und Schü-
ler der 1. bis 4. Klasse (in den Sommerferi-
en einschließlich der Schulabgänger und 
der Schulanfänger) der Hermann-Brom-
mer-Schule. 
Betreuungsräumlichkeiten 
Die Betreuung wird täglich um 7.30 Uhr in 
den Räumen der Kernzeitbetreuung in der 
Hermann-Brommer-Schule beginnen und 
um 13.30 Uhr auf dem Schulareal (nach-
folgend „Einrichtung“ genannt) enden. Für 
den Weg der teilnehmenden Kinder vom 
Wohnhaus zur Einrichtung und zurück sind 
die Eltern/Erziehungsberechtigten verant-
wortlich. 

Kinderanzahl 
Die Kinderferienbetreuung wird ab einer 
Mindestteilnehmerzahl von 10 Kindern je 
Ferienblock aufgenommen. Die Anzahl der 
zu betreuenden Kinder soll nicht mehr als 20 
Kinder in einer Betreuungswoche umfassen. 
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Verpflegung 
Die Kinder werden von zu Hause mit ausrei-
chendem Vesper und Getränke 
ausgestattet und versorgt. 

Tagesgestaltung und Ankunftszeit 
Die Tagesgestaltung in der Einrichtung ob-
liegt dem Betreuungspersonal. Spiel- und 
Aktivitätsoptionen bestehen in den genann-
ten Räumen der Schule, Turnhalle sowie den 
Außenbereichen um die Schule, öffentliche 
Spielplätze und Sportzentrum Merdingen. 
Einzelne Programmpunkte, wie z.B. Ausflü-
ge, Wanderungen, besondere Bastelange-
bote usw. können angeboten werden und 
sind ggfs. mit Zusatzkosten verbunden. 
Die angemeldeten Kinder müssen spätes-
tens um 8.30 Uhr in der Einrichtung ange-
kommen sein. Für nach 8.30 Uhr ankom-
mende Kinder wird keine Gewährleistung 
für eine ordnungsgemäße Betreuung über-
nommen. Abmeldungen von Kindern, z.B. 
wegen Krankheit, müssen bis spätestens 
8.00 Uhr dem Betreuungspersonal mitge-
teilt werden. 
  
Nutzungsentgelt 
Je angemeldetem Kind und je Woche ist 
eine Betreuungspauschale in Höhe von 50 
€ zu bezahlen. Das Nutzungsentgelt ist im 
Voraus an die Gemeindekasse zu entrichten. 
Frist zur Zahlung der Benutzungsentgelts 
ist der 1. Tag der Betreuungsaufnahme je 
Ferienblock. Für Anmeldungen, die von An-
tragstellern nach Erhalt der Anmeldebestäti-
gung storniert werden, wird eine einmalige 
Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 
25 € erhoben. Nach Ablauf der Anmeldefrist 
erhalten die Antragsteller eine Kostenrech-
nung. 
  
Anmeldung, Anmeldefrist 
Anmeldungen sind nur für ganze Wochen 
in den Ferienblöcken möglich. Aufnah-
meanträge für die Kinderferienbetreuung 
2020/2021 sind bei der Gemeindeverwal-
tung Merdingen, Kirchgasse 2, bis spätes-
tens 3 Wochen vor Beginn des Ferien-
blocks einzureichen. Aufnahmeanträge 
sind bei der Gemeindeverwaltung erhält-
lich. 

Anmeldebestätigung 
Antragsteller erhalten spätestens zwei Wo-
chen vor Beginn eines Ferienblocks eine 
schriftliche Anmeldbestätigung. Für Stor-
nierungen nach Zugang dieser Anmelde-
bestätigung wird eine einmalige Verwal-
tungsgebühr in Höhe von 25,00 € erhoben 
und sofort zur Zahlung fällig 

Hinweis bezüglich Corona-Pandemie 
Die Gemeinde behält sich aufgrund der wei-
terhin andauernden Corona-Pandemie vor, 
die Schülerferienbetreuung in einzelnen 
Ferienblöcken abzusagen. Sollte während 
dem Betrieb der Schülerferienbetreuung ein 
Positiv-Fall in der Betreuungsgruppe auftre-
ten, wird die Einrichtung mit sofortiger Wir-
kung geschlossen. 
  
Die Benutzungsordnung tritt am Tag nach 
der Bekanntmachung in Kraft. 

Merdingen, den 15.12.2020 
  
Martin Rupp 
Bürgermeister 
  
  

AKTUELLES

Pflegewohngruppe Merdingen 
Freie Plätze in der Pflegewohngemein-
schaft „Katharina-Mathis-Stift“ zu 
vergeben! 
Die Senioren-WG bietet 24 Stunden profes-
sionelle Betreuung in einem zentral gelege-
nen und barrierefreien Haus. Ein großzügi-
ges Ambiente mit viel Platz auf 2 Etagen für 
jeweils 9 Bewohner. Merkmale des Hauses 
sind: komfortable Einzelzimmer mit eige-
nem Bad, mehrere Gemeinschaftsräume, 
Kräutergarten mit nettem Innenhof sowie 
Mahlzeiten mit einer gesunden, ausgewo-
genen und regionalen Ernährung, frisch 
zubereitet vom hauseigenen Koch. Die Ein-
richtung ist ideal für ältere Menschen mit 
Unterstützungs- und Pflegebedarf, die ge-
meinschaftlich wohnen wollen und gerne 
an unseren vielfältigen Angeboten teilneh-
men wollen. 

Anmeldung/Kontaktdaten: 07668 9964080, 
Katharina Mathis Stift, Rittgasse 5, 
79291 Merdingen. 
 
 

MERDINGER 
ABFALLKALENDER

Merdinger Abfall-Kalender 
Die nächsten Termine: 
Freitag, 29.01.2021 
Biotonne 
 
 

KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde 
St. Remigius Merdingen
Freitag, 29. Januar 2021  
14.00 Merdingen  Versöhnungsweg für 

die Kommunionkin-
der des Jahrganges 
2021 aus Merdingen, 
Gündlingen und Ih-
ringen - 17.00 Uhr (U. 
Wochner) 

Samstag, 30. Januar 2021  
18.00  Breisach  Münster, Eucharistie-

feier am Vorabend 
  (W. Bauer) 
18.00 Gündlingen  Eucharistiefeier am 

Vorabend 
  (A. Lehmann) 
  
Sonntag, 31. Januar 2021  
09.00  Niederrims.  Eucharistiefeier (J. 

Brauchle/H. Wochner) 
09.00  Wasenweiler  Eucharistiefeier 
  (G. Eisele) 
10.00    Ökumenischer Got-

tesdienst ONLINE zum 
Breisacher Ökumene 
Sonntag (M. Hane-
mann / W. Bauer) 

10.30  Merdingen  Eucharistiefeier 
  (A. Lehmann) 
10.30 Oberrimsingen  Eucharistiefeier 
  (J. Brauchle) 
  
Montag, 01. Februar 2021  
19.00 online  2. Informationsabend 

für die Eltern der 
Kommunionkinder: 
(U. und H. Wochner) 

  
Dienstag, 02. Februar 2021 - Darstellung 
des Herrn 
18.00 Breisach  Münster, Eucharistie-

feier zur Darstellung 
des Herrn (Mariä 
Lichtmess), mit Blasi-
ussegen (W. Bauer) 

19.00 Merdingen  Eucharistiefeier zur 
Darstellung des Herrn 
(Mariä Lichtmess), mit 
Blasiussegen 

  (A. Lehmann) 
   Seelenamt für Hed-

wig Bärmann 
  
Mittwoch, 03. Februar 2021 - Hl. Blasius 
19.00 Oberrimsingen  Eucharistiefeier mit 

Blasiussegen (W. Bau-
er) 

19.00 online  Präventionsschulung 
für Gruppenbegleite-
rInnen Erstkommuni-
on und Firmung 

  
Donnerstag, 04. Februar 2021  
19.00 Gündlingen  Eucharistiefeier 
  (G. Eisele) 
19.00 Wasenweiler  Eucharistiefeier mit 

Kerzenweihe und Bla-
siussegen 

  (J. Brauchle) 
  
Freitag, 05. Februar 2021 - Hl. Agatha – 
Vorankündigung für Merdingen 
10.00   Krankenkommunion (U. Wochner) 
  
Mitteilungen   
Allgemeine Informationen  
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation 
bitten wir Sie, während der gesamten Got-
tesdienster eine FFP2- oder medizinische 
Maske zu tragen. Bitte beachten Sie die Ab-
standsregeln beim Betreten und Verlassen 
der Kirche und auch im Freien. 
Wir bitten Sie unsere Pfarrbüros nur in drin-
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genden Angelegenheiten persönlich oder 
nach vorheriger Absprache zu besuchen. 
Tragen Sie bei Ihrem Besuch eine FFP2- oder 
medizinische Maske. Zu Ihrem persönlich 
und unserem Schutz behalten wir uns vor, 
Sie ggf. über unsere Bürofenster zu bedie-
nen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Gerne sind wir per Mail oder telefonisch für 
Sie erreichbar. Ihre Anliegen sind uns weiter-
hin wichtig und werden bearbeitet. 

Öffnungszeiten aktuell und Kontakt 
Pfarrbüro Breisach - Dienstag, Donnerstag, 
Freitag von 10.00-12.00 Uhr, Tel. 07667/203, 
Mail: info@se-breisach-merdingen.de 

Pfarrbüro Merdingen -  Dienstag, Freitag 
von 10.00 – 12.00 Uhr und Donnerstagnach-
mittag von 16.00-18.00 Uhr, Tel. 07668/241, 
Mail: pfarrbuero.merdingen@
se-breisach-merdingen.de 

Aktuelle Informationen zu Gottesdiensten und 
sonstigen Terminen finden Sie auf der Home-
page: www.se-breisach-merdingen.de und 
im Pfarrblatt der Seelsorgeeinheit, dies liegt in 
den Kirchen aus 
  
4. Sonntag im Jahreskreis 
Seit Jahren ist es schon ein lieb gewonne-
ner Brauch, dass wir am letzten Sonntag im 
Januar mit der Martin-Bucer Gemeinde und 
der Münsterpfarrei St. Stephan einen öku-
menischen Gottesdienst feiern. 
Das Corona Virus kann uns da nicht aus-
bremsen. Doch der Gottesdienst dieses Mal 
wird anders.
Pfr. Michael Hanemann und Pfarrer Bauer 
feiern einen gemeinsamen Online-Gottes-
dienst.

Sie finden den ökumenischen Gottes-
dienst am Sonntag, den 31. Januar ab 
10.00h hier: 
online.se-breisach-merdingen.de 
 
 
Evang. Kirchengemeinde 
Ihringen
Es werden kommen von Osten und von 
Westen, von Norden und von Süden, die 
zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. 
(Lukas 13,29) 
  
  
Pfarrbüro: 
Tel. 07668 / 221 
(dienstags – freitags von 8.30 h – 12.00 h) 
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.kirche-ihringen.de 
  
Kasualvertretung: 
Pfr. i.R. Gerhard Jost, Heitersheim, 
Tel. 07634 / 69 43 233 
  
Es gibt gute Nachrichten: Wir freuen uns, 
dass wir Herrn Sebastian Bernick ab dem 
01.03.2021 als Pfarrer im Probedienst bei 
uns in Ihringen willkommen heißen dürfen. 
Er wird mit seiner Frau das Pfarrhaus bezie-
hen und zunächst für zwei Jahre in Ihringen 
tätig sein. 

Sonntag, 31.01. 
9.45 h – Gottesdienst – Pfr. Gerhard Jost 
Die Kollekte wird erbeten für die Bibelver-
breitung in der Welt. 
  
Bitte beachten Sie bzgl. der Gottesdienste 
auch Informationen auf unserer Homepage 
www.kirche-ihringen.de 
  
Der Gottesdienstbesuch ist ohne Voran-
meldung möglich. Eine Dokumentation der 
Kontaktadressen aller Besucher erfolgt am 
Eingang.  
  
Die Kirche ist tagsüber geöffnet. Wenn Sie 
Stille suchen oder in unserer Kirche beten 
wollen, sind Sie herzlich willkommen. 
  
Bitte beachten Sie immer die geltenden 
Sicherheits- und Hygienevorschriften und 
wahren Sie den Abstand (2 m) zu anderen 
Personen in der Kirche.  
  
Trauerfeiern und Beisetzungen finden 
unter freiem Himmel auf dem Friedhof statt. 
Es gilt eine Obergrenze von maximal 100 
Teilnehmenden. Bitte sorgen Sie selbstver-
antwortlich für die Einhaltung des Sicher-
heitsabstandes von 1,5 m und tragen Sie zu 
jederzeit einen Mund-Nasen-Schutz. 
  
Information Jubiläumskonfirmationen 
Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund 
der aktuellen pandemischen Situation keine 
Jubiläumskonfirmationen stattfinden kön-
nen. 
  
Hinweis: 
Die Sammlung und die Kollekten für BROT 
FÜR DIE WELT in der Advents- und Weih-
nachtszeit beliefen sich auf insgesamt 4.049 
€. Herzlichen Dank für Ihre Spenden! Gott 
segne Geber und Gaben.  
  
Herzliche Segensgrüße 
Vera Jakob, Sekretariat 
  
 

SCHUL-
NACHRICHTEN

„Die Gertud-Luckner-Gewer-
beschule Freiburg informiert“ 
Berufseinstieg und Berufsausbildung in 
der Schule 
Die Gertrud-Luckner-Gewerbeschule in 
Freiburg bietet einen schulischen Einstieg in 
die Ausbildung für Berufe aus den Bereichen 
Nahrung - mit den Schwerpunkten Bäckerei, 
Konditorei und Fleischerei – Friseurhand-
werk sowie Druck- und Medientechnik. 
Eine vollständig schulische Ausbildung ist 
für Änderungsschneider*innen, Foto- und 
Medientechnische Assistent*innen und für 
Grafik-Designer*innen möglich. Es fallen 
keine Schulgebühren an. 
Informationen unter www.glg-freiburg.de
Abitur, Fachhochschulreife, Mittlerer 

Bildungsabschluss in verkürzter Zeit 
an der Berufsoberschule der Gertrud- 
Luckner-Gewerbeschule Freiburg 
Die Berufsoberschule bietet als staatliche 
Schule des „Zweiten Bildungsweges“ jungen 
Menschen mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung oder langjähriger Arbeitserfahrung 
die Möglichkeit, verschiedene Schulab-
schlüsse in verkürzter Zeit zu erreichen: Ab-
itur (2-jährig), Fachhochschulreife (1-Jährig), 
Mittlerer Bildungsabschluss (1-jährig). 
Alle drei Schularten werden BAföG- geför-
dert. Es fallen keine Schulgebühren an. 
 
  

Digitaler Infotag an der Neun-
lindenschule Ihringen ab Frei-
tag, 05.02.2021
Da durch die aktuelle Pandemie der geplan-
te Infotag am 06.02.2021 vor Ort nicht statt-
finden darf, haben wir uns für einen digita-
len Auftritt entschieden:
Ab Freitag, 05.02.21, werden wir Ihnen auf 
unserer Homepage (www.neunlinden-schu-
le.de) einen Link zu einer digitalen interak-
tiven Führung durch die Schule anbieten, 
über welchen Sie sich ein eigenes Bild un-
serer Gemeinschaftsschule machen können.
Am Samstag, 06.02.21 von 10-14 Uhr kön-
nen Sie uns persönlich, Schulleitung, Lehr-
kräfte, Schüler*innen und Elternschaft und 
unser pädagogisches Konzept in Videokon-
ferenzen kennenlernen. Der perfekte Rah-
men also, um Fragen Ihrerseits loszuwerden!
Außerdem gibt es weiterhin die Möglichkeit, 
in Absprache mit Konrektor Markus Boh-
mann an individuellen Führungen durch 
das Schulhaus teilzunehmen. Die Termine 
hierzu erfragen Sie am besten über das Se-
kretariat (Tel. 07668 995470 oder per Mail: 
verwaltung@neunlindenschule.ihringen.
de).
Die Links zu der Führung und den Video-
konferenzen finden Sie auf unserer Website 
unter Aktuelles.
Wir würden uns freuen, Sie ab 05.02.2021 
bei uns begrüßen zu können!
Das Team der Neunlinden - Schule
Anmeldetermine für die neuen Fünftklässler 
sind bei allen Schulen am 10. und 11.März 
2021
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Der VdK-Ortsverband  
Merdingen informiert: 
Elektronische AU-Bescheinigung erst ab 
Oktober 2021 
Mit einer Verschiebung im Bereich der so-
genannten AU-Bescheinigungen begann 
2021. Ursprünglich sah das Terminservice- 
und Versorgungsgesetz (TSVG) vor, dass 
Ärzte die Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigun-
gen ihrer Patienten bereits ab Januar 2021 
nur noch elektronisch an deren Krankenkas-
sen übermitteln sollten. Da die dafür not-
wendige Technik jedoch nicht rechtzeitig 

flächendeckend für alle Praxen und Kassen 
zur Verfügung gestellt werden konnte, er-
folgt eine Verschiebung auf den 1. Oktober 
2021. Ab dann ist die elektronische AU-Be-
scheinigung für alle Praxen Pflicht und Versi-
cherte müssen die Durchschrift des „Gelben 
Scheins“ nicht mehr selbst an ihre Kranken-
kasse senden. Auch der Start des Versands 
der elektronischen AU-Bescheinigung von 
den Krankenkassen an die Arbeitgeber war 
zunächst früher, nämlich für Januar 2022, 
vorgesehen gewesen. Hier ist eine Verschie-
bung auf den 1. Juli 2022 vorgesehen. 
 
VdK-Diskussionsrunde zur Landtags-
wahl: 
Livestream am 5. März 
Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg 
führt am 5. März eine Podiumsdiskussion an-
lässlich der Landtagswahl am 14. März 2021 
durch. Alle Interessierten können per Lives-
tream ab 18 Uhr dabei sein. Der neue Lan-

deschef Hans-Josef Hotz diskutiert mit Kul-
tusministerin und CDU-Spitzenkandidatin 
Susanne Eisenmann, dem SPD-Landesvor-
sitzenden und -Spitzenkandidaten Andreas 
Stoch (MdL), dem FDP/DVP-Fraktionsvize 
Jochen Haußmann (MdL) und dem Vorsit-
zenden der Landtagsfraktion von Bündnis 
90/Die Grünen, Andreas Schwarz (MdL). Der 
Fokus soll auf Gesundheit, Pflege und Rente 
gelegt werden, aber auch die Themenkom-
plexe Behinderung/Inklusion und Armut/
Teilhabe sollen zur Sprache kommen. 
Zum Livestream geht es über den 
VdK-BW-YouTube-Kanal oder über www.
vdk-bawue.de mit der Möglichkeit, sozial-
politische Fragen an das Podium zu formu-
lieren. Auf der Homepage gibt es auch die 
wesentlichen Forderungen des Landesver-
bands zu den VdK-Kernthemen Rente, Ge-
sundheit, Pflege, Behinderung und Armut 
zum Download. 

des 
redaktionellen Teils
ENDE 



Bio-Schlachthähne 
der regionalen Sundheimer Hühner 

und Suppenhühner verschiedener Rassen,
vom Mühlehof St. Nikolaus zu verkaufen.

Vorbestellung erforderlich. Telefon 0171 - 4 94 15 82 

Ludwig Figlestahler Bestattungsdienst

† Überführung / Abholung † Erledigung aller Formalitäten
† Aufgeben der Todesanzeige † Organisation der Beerdigung
† individuelle Betreuung † Tag und Nacht erreichbar

Milchstr. 9, 79206 Breisach-Gündlingen, Tel.: 07668/ 902090, Mobil: 0170 / 2137708

Suche zuverlässige Putzfrau 
nach Merdingen, 1 x monatlich 3 - 4  Stunden. 
An welchem Tag kann flexibel gestaltet werden.

Anfragen unter Tel. 07668 75 42 

Suche Gartengrundstück zum Kauf  
Garten- /Wald- /Wiesengrundstück zum Kauf gesucht, 

auch größere Fläche. Gerne mit Baumbestand, 
gerne verwildert, zur Nutzung als Garten/Freizeitgrundstück. 

Freue mich auf alle Angebote: 
gartentraum2021@gmx.de / Telefon 0152 270 200 11 



Bei uns sind Sie RICHTIG!
Handel  Handwerk  Gewerbe

RICHTIG!
Special

618 VOGTSBURG ❘ IHRINGEN ❘ BÖTZINGEN ❘ MERDINGEN ❘ SASBACH ❘ GOTTENHEIM ❘ EICHSTETTEN ❘ WALTERSHOFEN

Auf der Haid 4
79235 Vogtsburg-Achkarren
Telefon (0 76 62) 94 94 90
Telefax (0 76 62) 9 49 49 20

seit 35 Jahren Qualität + Service



VOGTSBURG ❘ IHRINGEN ❘ BÖTZINGEN ❘ MERDINGEN ❘ SASBACH ❘ GOTTENHEIM ❘ EICHSTETTEN ❘ WALTERSHOFEN KW 4

Daniel Strittmatter

■Gerüstbau ■Außenputz ■ Innenputz
■Trockenbau ■Malerarbeiten ■Edelputz

■Wärmedämmung
Daniel Strittmatter GmbH | Fasanenweg 3 | 79235 Vogtsburg-Achkarren
Telefon: 07662 / 9 40 07  | Fax: 07662 / 9 4037  | Mobil: 0172 / 7 40 54 19

Ihr Partner
 

rund ums Haus

Verstopfte Rohre 
in Küche, Bad, WC, Keller 

privat oder Gewerbe?

Schirmeier Notdienst Tag und Nacht 
Tel. 0 76 67 / 96 87 75,  mobil: 0174 - 3 34 74 85

Sicher ist sicher....lassen Sie Ihre Fußpflegerin
zu Ihnen kommen und bleiben Sie Zuhause.  

Infos zu Hygienemaßnahmen bei Terminvergabe.  

Susanne Stöwer - Tel. 0172 - 574 39 96 



ACHTUNG ZAHNGOLD   
Zahle bis zu 60,- € pro Zahnbrücke 

Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck   
Zinn und versilbertes Besteck, zahle bar, komme gleich.

Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 


